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1 Aufgabenstellung

Die Gemeinde Schöneiche bei Berlin plant die Aufstellung des Bebauungsplans (B-Plan) 25/19 

»Weiterführende Schule Wittstockstraße / Woltersdorfer Straße«. Mit dem B-Plan sollen die pla-

nungsrechtlichen Voraussetzungen zur Errichtung einer bis zu 4-zügigen, weiterführenden Schule 

mit Sporthalle, notwendigen Pkw-Stellplätzen sowie Schulsportaußenanlagen geschaffen wer-

den. Daneben soll die Nutzung des Schulgebäudes für eine Musikschule und die Nutzung der 

Sporthalle durch Vereine ermöglicht werden.

Das Plangebiet wird durch die Wittstockstraße, die Ulmer Straße, die Prager Straße und die 

Woltersdorfer Straße begrenzt. Die Lage der Schule kann der Abbildung 1-1 entnommen wer-

den. Nördlich des Plangebiets verläuft eine Tramlinie der Schöneicher-Rüdersdorfer-Straßenbahn 

GmbH. Die Umgebung des Plangebiets ist überwiegend durch Wohnnutzung geprägt.

Bebauungsplan 25/19 "Weiterführende Schule Wittstockstraße/Woltersdorfer Straße", Gemeinde Schöneiche bei Berlin 

Erschließungs- und Nutzungsschema 4 | Verfahrensstand Entwurf Arbeitsstand | M 1:2.000 | 25.09.2023

mayerwittig Architektur • Stadtplanung
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Abbildung 1-1 Lage des Plangebiets (Quelle: mayerwittig Architektur und Stadtplanung GbR)

Im Rahmen des B-Planverfahrens ist eine schalltechnische Untersuchung durchzuführen, in der 

die zu erwartenden Geräuschimmissionen prognostiziert und entsprechend der gesetzlichen 

Vorschriften beurteilt werden. Ziel ist es, die Festsetzungsfähigkeit des B-Planentwurfs aus schall‐ 

technischer Sicht nachzuweisen bzw. herzustellen.
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2 Grundlagen

2.1 Rechtliche Grundlagen

2.1.1 TA Lärm - »Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm« 

Die »Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz« (Technische 

Anleitung zum Schutz gegen Lärm – TA Lärm) [1] gilt für Anlagen, die als genehmigungsbedürftige 

oder nicht genehmigungsbedürftige Anlagen den Anforderungen des zweiten Teils des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) [2] unterliegen. Der Betrieb einer Anlage für soziale Zwecke 

wie z. B. eine Schule stellt keinen direkten Anwendungsfall der TA Lärm dar. Grundsätzlich gilt, 

dass allein die durch die Kinder hervorgerufenen Geräusche (z. B. auf dem Schulhof) nach § 11 

Abs. 1a des Bundesimmissionsschutzgesetzes im Regelfall keine schädlichen Umwelteinwirkungen 

sind. Bei der Beurteilung der Geräuscheinwirkungen dürfen Immissionsgrenz- und richtwerte 

nicht herangezogen werden. »Kinderlärm« ist nach geltender Rechtsprechung grundsätzlich sozial 

adäquat und nachbarschaftlich hinzunehmen. Es sind jedoch weitere Lärmauswirkungen durch 

den geplanten Schulbetrieb auf die Umgebung zu erwarten, wobei hilfsweise die TA Lärm für 

die Beurteilung herangezogen wird. Zu den maßgeblichen Geräuschquellen der Schule gehören 

zum einen die Parkgeräusche, die von Eltern beim Bringen und Abholen Ihrer Kinder erzeugt wer-

den. Zum anderen sind mögliche Anliefervorgänge bei der Essensanlieferung sowie die technische 

Gebäudeausrüstung der Schule zu berücksichtigen. Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die 

Immissionsrichtwerte der TA Lärm durch die zu beurteilende Anlage eingehalten werden. Diese 

sind nachfolgend in der Tabelle 2-1 aufgeführt. Die Immissionen werden dabei 50 cm vor dem 

geöffneten Fenster beurteilt. 

Tabelle 2-1 Immissionsrichtwerte der TA Lärm

Gebietsnutzung tags nachts

Kurgebiet, Krankenhäuser & Pflegeanstal-
ten (SOK)

45 dB(A) 35 dB(A)

Reines Wohngebiet (WR) 50 dB(A) 35 dB(A)

Allgemeines Wohngebiet (WA) & Kleinsied-
lungsgebiet (WS)

55 dB(A) 40 dB(A)

Kern-, Dorf- & Mischgebiet (MK/MD/MI) 60 dB(A) 45 dB(A)

Urbanes Gebiet (MU) 63 dB(A) 45 dB(A)

Gewerbegebiet (GE) 65 dB(A) 50 dB(A)

Industriegebiet (GI) 70 dB(A) 70 dB(A)
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Die Beurteilungszeit wird tags mit 16 Stunden angesetzt und der Beurteilungspegel über die-

se Zeitspanne als Mittelungspegel berechnet. Bei der Beurteilung der Nacht nach TA Lärm ist 

die Nachtstunde mit dem höchsten Beurteilungs pegel anzusetzen. Lärmimmissionen werden 

in Wohngebieten werktags zwischen 06:00 Uhr und 07:00 Uhr und zwischen 20:00 Uhr und 

22:00 Uhr sowie sonn- und feiertags zwischen 06:00 Uhr und 09:00 Uhr, zwischen 13:00 Uhr 

und 15:00 Uhr und zwischen 20:00 Uhr und 22:00 Uhr nach der TA Lärm mit einem Zuschlag von 

6 dB(A) belegt. Ein Vorhaben ist gemäß TA Lärm auch dann unzulässig, wenn vom Vorhaben kurz-

zeitige Geräuschspitzen ausgehen, die die Richtwerte um mehr als 30 dB(A) tags oder 20 dB(A) 

nachts überschreiten.

2.1.2 DIN 18005 - »Schallschutz im Städtebau«

Die DIN 18005 - »Schallschutz im Städtebau« [3] enthält schalltechnische Orientierungswerte 

für die städtebauliche Planung. Die Beurteilungspegel der Geräusche verschiedener Arten von 

Schallquellen sollen nach DIN 18005 wegen der unterschiedlichen Einstellung der Betroffenen 

zu den verschiedenen Arten von Geräuschquellen jeweils einzeln mit den Orientierungswerten 

verglichen und nicht addiert werden. Im vorliegenden Fall sind die Immissionen des Verkehrslärms 

maßgebend, da die Anforderungen an den Schutz vor Anlagenlärm (Schule, Sport) bereits 

durch die TA  Lärm bzw. durch die 18. BImSchV [4] erfüllt werden. Die Orientierungswerte für 

Verkehrslärm sind in der Tabelle 2-2 dargestellt. Es wird eine Beurteilungszeit von 16 Stunden am 

Tag und 8 Stunden in der Nacht angesetzt und der Beurteilungspegel über diese Zeitspanne als 

Mittelungspegel berechnet.

Tabelle 2-2 Schalltechnische Orientierungswerte der DIN 18005 für Verkehrslärm

Gebietsnutzung tags nachts

Reines Wohngebiet (WR) 50 dB(A) 40 dB(A)

Allgemeines Wohngebiet (WA) & Kleinsied-
lungsgebiet (WS)

55 dB(A) 45 dB(A)

Wochenendhausgebiet (EW), Ferienhausgebiet & 
Campingplatzgebiet (EC)

55 dB(A) 45 dB(A)

Friedhöfe (EF), Kleingartenanlagen (EG) &  
Parkanlagen (EP)

55 dB(A) 55 dB(A)

Besonderes Wohngebiet (WB) 60 dB(A) 45 dB(A)

Dörfliches Wohngebiet (MDW), Dorfgebiet (MD), 
Mischgebiet (MI) & Urbanes Gebiet (MU)

60 dB(A) 50 dB(A)

Kerngebiet (MK) 63 dB(A) 53 dB(A)

Gewerbegebiet (GE) 65 dB(A) 55 dB(A)
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Außerdem sollte darauf geachtet werden, dass auch die Kinder auf den Außenflächen (Pausen- und 

Spielhof) nach Möglichkeit nicht vom Verkehrslärm beeinträchtigt werden. Als Schwellenwert für 

den Außenbereich von Schulen wird im Berliner Leitfaden [5] ein Beurteilungspegel von 62 dB(A) 

angegeben.

Gemäß Beiblatt zur DIN 18005 kommt den Orientierungswerten keine abschließende Aussagekraft 

zu. Es handelt sich hierbei vielmehr um Zielvorgaben, die - sollten andere Belange größeres 

Gewicht haben - abgewogen werden können. 

2.1.3 DIN 4109 - »Schallschutz im Hochbau«

Die bauaufsichtlich eingeführte DIN 4109 »Schallschutz im Hochbau« [6] enthält Verfahren zur 

Ermittlung des erforderlichen gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-Maßes (erf. R’w.ges) der 

Außenbauteile auf der Grundlage des maßgeblichen Außenlärmpegels (LA). Der maßgebliche 

Außenlärmpegel wird aus einer Addition der vorherrschenden Lärmarten gebildet. Im vorliegen-

den Fall sind der Verkehrslärm und der Anlagenlärm (Schule, Sport) maßgeblich. Andere Lärmarten 

treten nicht in vergleichbarem Maße auf und können daher vernachlässigt werden. Anhand der 

berechneten Außenlärmpegel erfolgt eine Ermittlung des erforderlichen gesamten bewerteten 

Bau-Schalldämm-Maßes (erf. R’w.ges) in Abhängigkeit der möglichen Raumarten. Das erforderliche 

Bau-Schalldämm-Maß ergibt sich hierbei entsprechend der Gleichung

erf. R’w,ges = LA – KRaumart . 

2.1.4 18. BImSchV - »Sportanlagenlärmschutzverordnung« 

Die »Sportanlagenlärmschutzverordnung« (18. BImSchV) gilt für die Errichtung, die Beschaffenheit 

und den Betrieb von ortsfesten Einrichtungen, die zur Sportausübung bestimmt sind (Sportanlagen) 

oder in engerem räumlichen und betrieblichen Zusammenhang zu selbigen stehen. Dabei zählen 

auch die Zeiten des An- und Abfahrverkehrs sowie des Zu- und Abgangs zur Nutzungsdauer einer 

Sportanlage.

Sportanlagen sind so zu betreiben, dass während der definierten Beurteilungszeiträume (siehe 

Tabelle 2-3) die Immissionsrichtwerte der Tabelle 2-4 und Tabelle 2-5 nicht überschritten werden. 

Gemäß der 18. BImschV, sind die Immissionsorte 50 cm vor dem geöffneten Fenster der bestehen-

den Bebauung anzusetzen.
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Tabelle 2-3 Beurteilungszeiträume nach 18. BImSchV

Uhrzeit
Beurteilungszeiträume nach 18. BImSchV

Werktags Sonn- und Feiertags

06:00 - 07:00 Ruhezeit (tags) nachts

07:00 - 08:00 Ruhezeit (tags) Ruhezeit (tags)

08:00 - 09:00 tags Ruhezeit (tags)

09:00 - 13:00 tags tags

13:00 - 15:00 tags Ruhezeit (tags)*

15:00 - 20:00 tags tags

20:00 - 22:00 Ruhezeit (tags) Ruhezeit (tags)

22:00 - 06:00 nachts nachts

*  Die Ruhezeit an Sonn- und Feiertagen von 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr gilt nur, wenn die Nutzungsdauer zwischen 09:00 Uhr bis 20:00 Uhr 
mind. 4 Stunden beträgt.

Gemäß Nummer 1.3.2.2 des Anhangs der 18. BImSchV ist an Sonn- und Feiertagen bei einer ge-

samten Nutzungszeit der Sportanlage von zusammenhängend weniger als 4 Stunden, wobei mehr 

als 30 Minuten der Nutzungszeit in die mittägliche Ruhezeit fallen, ein Beurteilungszeitraum von 

4 Stunden anzusetzen, welcher die gesamte Nutzungszeit umfasst.

Tabelle 2-4 Immissionsrichtwerte nach 18. BImSchV

Gebietstyp
Immissionsrichtwerte nach 18. BImSchV

tags zur Ruhezeit 
am Morgen

zur sonstigen
Ruhezeit nachts

Kurgebiet, Krankenhäuser & 
Pflegeanstalten (SOK)

45 dB(A) 45 dB(A) 45 dB(A) 35 dB(A)

Reines Wohngebiet (WR) 50 dB(A) 45 dB(A) 50 dB(A) 35 dB(A)

Allgemeines Wohngebiet (WA) & 
Kleinsiedlungsgebiet (WS)

55 dB(A) 50 dB(A) 55 dB(A) 40 dB(A)

Kern-, Dorf- & Mischgebiet  
(MK/MD/MI)

60 dB(A) 55 dB(A) 60 dB(A) 45 dB(A)

Urbanes Gebiet (MU) 63 dB(A) 58 dB(A) 63 dB(A) 45 dB(A)

Gewerbegebiet (GE) 65 dB(A) 60 dB(A) 65 dB(A) 50 dB(A)
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Tabelle 2-5 Immissionsrichtwerte für kurzzeitige Geräuschspitzen nach 18. BImSchV

Gebietstyp
Immissionsrichtwerte für kurzzeitige Geräuschspitzen nach 18. BImSchV

tags zur Ruhezeit 
am Morgen

zur sonstigen
Ruhezeit nachts

Kurgebiet, Krankenhäuser & 
Pflegeanstalten (SOK)

75 dB(A) 75 dB(A) 75 dB(A) 55 dB(A)

Reines Wohngebiet (WR) 80 dB(A) 75 dB(A) 80 dB(A) 55 dB(A)

Allgemeines Wohngebiet (WA) 
& Kleinsiedlungsgebiet (WS)

85 dB(A) 80 dB(A) 85 dB(A) 60 dB(A)

Kern-, Dorf- & Mischgebiet  
(MK/MD/MI)

90 dB(A) 85 dB(A) 90 dB(A) 65 dB(A)

Urbanes Gebiet (MU) 93 dB(A) 88 dB(A) 93 dB(A) 65 dB(A)

Gewerbegebiet (GE) 95 dB(A) 90 dB(A) 95 dB(A) 70 dB(A)

In der Nacht (22:00 Uhr bis 06:00 Uhr) wird die Geräuscheinwirkung nicht über den gesamten 

Zeitraum gemittelt, sondern es gilt die ungünstigste volle Stunde. 

Des Weiteren bietet die 18. BImSchV die Möglichkeit, an bis zu 18 Kalendertagen im Jahr die oben 

genannten Richtwerte im Rahmen der sogenannten »seltenen Ereignisse« um bis zu 10 dB(A) oder 

bis zu den Höchstwerten von 70 dB(A) tags außerhalb der Ruhezeiten, 65 dB(A) tags innerhalb der 

Ruhezeiten und 55 dB(A) nachts zu überschreiten.

Mögliche Kfz-Bewegungen im Rahmen der Sportanlagennutzung (z.B. Parkvorgänge) sind nach 

18. BImSchV ebenfalls dem Sportanlagenlärm zuzurechnen. Gemäß den Angaben des Auftraggebers 

sind zukünftig bis zu 48 Pkw-Stellplätze im nordöstlichen Bereich des Grundstücks vorgesehen. 

Die durch die An - und Abfahrt sowie durch die Parkvorgänge verursachten Immissionen werden 

entsprechend der 18. BImSchV beurteilt.

Für Schulsportanlagen räumt die 18. BImSchV unter § 5(3) den Bonus ein, dass 

Betriebszeitenbeschränkungen unzulässig sind. Aufgrund dieser Privilegierung sind die vom 

Schulsport ausgehenden Geräusche als sozial adäquat hinzunehmen. In der Beurteilung soll dem-

entsprechend nur der Vereinssport berücksichtigt und der Beurteilungszeitraum um die Dauer der 

Nutzung durch Schulsport verkürzt werden. 

Im vorliegenden Fall ist zusätzlich zur Schulnutzung eine Vereinsnutzung der Sporthalle vorge-

sehen. Die Schulaußensportanlagen sollen neben der Schulnutzung zu Freizeitzwecken dienen.
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2.2 Plangrundlagen

Zur Erstellung des Rechenmodells werden die folgenden Plangrundlagen verwendet:

 � Höhenpunkte im 1 m x 1 m-Raster für das Untersuchungsgebiet von der 
Geobasisinformation des Landes Brandenburg (abgerufen am 09.05.2023)

 � ALK-Auszug für das Untersuchungsgebiet von der Geobasisinformation des 
Landes Brandenburg (abgerufen am 09.05.2023)

 � 3D-Gebäudedaten im Level of Detail 2 (LoD2) von der Geobasisinformation 
des Landes Brandenburg (abgerufen am 09.05.2023)

 � Ergebnisdokumentation zur Verkehrserhebung zum B-Plan 25/19 
der Gemeinde Schöneiche bei Berlin von der HOFFMANN-LEICHTER 
Ingenieurgesellschaft mbH mit Stand vom 01.06.2023

 � B-Planentwurf zum B-Plan 25/19 »Weiterführende Schule Wittstockstraße / 
Woltersdorfer Straße« mit Stand vom 29.09.2023 (siehe Anlage 1)

 � Erschließungs- und Nutzungsschema um B-Plan 25/19 »Weiterführende 
Schule Wittstockstraße / Woltersdorfer Straße« von der mayerwittig 
Architektur und Stadtplanung GbR mit Stand vom 25.09.2023 (siehe Anlage 2)

 � B-Planentwurf zum B-Plan 24/18 »Wohngebiet Ulmer / Wittstock-/ 
Dresdener / Prager Straße« mit Stand vom 02.08.2021

 � Verkehrstechnische Untersuchung zum Knotenpunkt »Grätzwalde« in 
Schöneiche bei Berlin von der CS Planungs- und Ingenieurgesellschaft mbH 
mit Stand vom 28.10.2015

 � Verkehrliche Untersuchung zum Neubau »Weiterführende Schule 
Wittstockstraße / Woltersdorfer Straße« Schöneiche bei Berlin von der Voigt-
Ingenieure GmbH und converplan ingenieure für Straßenverkehr GmbH & Co. 
KG mit Stand vom 22.08.2023

 � In dieser Verkehrsuntersuchung wurde für eine 4-zügige Schule 155 Pkw Fahrten im 
Beschäftigtenverkehr und 222 Pkw-Fahrten im Bring- und Holverkehr ermittelt. Daraus 
ergeben sich für eine 4-zügige Schule insgesamt 377 zusätzliche Pkw-Fahrten.

 � Verkehrsplanerische Untersuchung im Rahmen des B-Plan-Verfahrens 
»Weiterführende Schule Wittstockstraße / Woltersdorfer Straße« von der 
Voigt-Ingenieure GmbH und converplan ingenieure für Straßenverkehr GmbH 
& Co. KG mit Stand vom 18.10.2021 mit Ergänzungen vom 28.08.2023

 � Straßenverkehrsprognose des Landes Brandenburg für das Jahr 2030

 � Das durchschnittliche werktägliche Verkehrsaufkommen (DTVW) auf dem relevanten 
Abschnitt der Kalkberger Straße (Landesstraße L 302) beträgt 10.000 Kfz/24h mit 
einem Schwerverkehrsanteil von 5 %.
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 � Flächennutzungsplan der Gemeinde Schöneiche bei Berlin mit Stand vom 
08.03.2000 (siehe Abbildung 2-1)

Abbildung 2-1 Auszug aus dem Flächennutzungsplan der Gemeinde Schöneiche bei Berlin

2.3 Erkenntnisse der Ortsbegehung

Es wurde eine Ortsbegehung im Untersuchungsgebiet durchgeführt. Es konnten folgende 

Erkenntnisse gewonnen werden:

 � Die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf der Kalkberger Straße beträgt 
50 km/h.

 � Die Woltersdorfer Straße ist als Tempo-30 Zone ausgewiesen.

 � Die Fahrbahn der Kalkberger Straße und Woltersdorfer Straße ist asphaltiert.

 � Es befinden sich keine Lichtsignalanlage in relevanter Entfernung zum 
B-Plangebiet.

2.4 Maßgebliche Immissionsorte und Gebietsnutzung

Für die umliegende Gebiete wurde die Gebietsnutzung allgemeines Wohngebiet (WA) auf Basis 

des Flächennutzungsplans der Gemeinde Schöneiche bei Berlin mit Stand vom 08.03.2000, des 

rechtsverbindlichen B-Plans Nr. 3/90 »Grätzwalde Kalkberger-/ Woltersdorfer Straße« sowie des 

Entwurfs zum B-Plan 24/18 »Wohngebiet Ulmer / Wittstock-/ Dresdener / Prager Straße« mit 
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Stand vom 02.08.2021 angesetzt. Es werden folgende maßgebende1 Immissionsorte berücksich-

tigt (siehe Abbildung 2-2):

 � Fürstenwalder Weg 22 (WA)

 � Fürstenwalder Weg 26 (WA)

 � Prager Straße 52 (WA)

 � Prager Straße 52A (WA)

 � Ulmer Straße 21 (WA)

 � Wittstockstraße 46 (WA)

 � Flurstück 646 (WA)

 � Woltersdorfer Straße 36 (WA)
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Abbildung 2-2 Lage der Immissionsorte

1 Es handelt sich um die nächstgelegenen schutzbedürftigen Nutzungen im Umfeld des B-Plangebiets.
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3 Methodik

3.1 EDV-Programm / Software

Die Berechnungen der vorliegenden Untersuchung werden mit dem EDV-Programm SoundPLAN 

in der Version 9.0 auf der Basis des allgemeinen Berechnungsverfahrens der DIN ISO 9613- 2 –  

Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien – [7] durchgeführt. Die Immissionsberechnungen 

der detaillierten Prognose berücksichtigen Entfernungseinflüsse, Bodendämpfungen, 

Abschirmungen und Reflexionen. Pegelminderungen durch Bewuchs werden wegen ihrer geringen 

Wirkung hingegen vernachlässigt.

Hinweis

Isophonenkarten veranschaulichen die Situation der Schallausbreitung flächenhaft für eine be-

stimmte Höhe über dem Gelände. Reflexionen an Gebäuden werden ebenfalls dargestellt. Die 

Berechnung des Beurteilungspegels an Gebäuden erfolgt jedoch ohne die Reflexion am eige-

nen Gebäude. Daher dienen Isophonenkarten nur der Veranschaulichung und können nicht ohne 

Weiteres mit Einzelpunktberechnungen verglichen werden.

3.2 Qualität der Prognose

Die Annahmen und Emissionsansätze, die dieser Berechnung zugrunde liegen, sind bewusst 

konservativ gewählt. Die berücksichtigten Schallleistungen wurden allgemein anerkannten 

Fachliteraturen entnommen. Aufgrund dem aktuellen Stand der Technik fallen diese Pegel heut-

zutage spürbar geringer aus. Auch fallen die rechnerisch ermittelten Werte in der Regel etwa 

1 bis 2 dB(A) höher aus, als messtechnisch erfasste Pegel, die diesen Studien zugrunde liegen. Das 

Ergebnis der Schallausbreitung liegt damit insgesamt auf der sicheren Seite und deckt mögliche 

Prognoseungenauigkeiten ab. 

Zur Berechnung wurde das Programm SoundPLAN in der aktuellen Version 9.0 verwendet. Es 

ist ein von deutschen Aufsichtsbehörden anerkanntes Programm, welches die herangezogenen 

Richtlinien und Verordnungen verwendet und die damit verbundenen Auflagen erfüllt.

Als Grundlage dienten die in Kapitel 2.2 aufgeführten Unterlagen, Erkenntnisse aus der 

Ortsbegehung sowie die Auskünfte des Auftraggebers.
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4 Emissionsberechnung

4.1 Schulanlagenlärm

Im Folgenden werden die Emissionsansätze für den schulanlagenbedingten Lärm im Plangebiet 

erläutert. Die Lage der relevanten Schallquellen sowie der maßgeblichen Immissionsorte ist in 

Abbildung 4-1 dargestellt. Die Schallleistungspegel der Schallquellen im Tageszeitverlauf können 

der Anlage 3 entnommen werden. 
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Abbildung 4-1 Lage der Schallquellen zum Schulanlagenlärm

4.1.1 Parkplätze

Bring- und Holverkehr

Im vorderen Bereich der Schule (Vorplatz) sowie im öffentlichen Straßenraum ent-

lang der Woltersdorfer  Straße wird der Bring - und Holverkehr berücksichtigt. Gemäß der 

Verkehrsuntersuchung  zum B-Plan [8] (siehe auch Kapitel 2.2), ergeben sich im Bring- und 

Holverkehr insgesamt 222 Pkw-Fahrten am Tag. Das Bringen wird zwischen 07:00 und 08:00 Uhr 

(111 Pkw-Fahrten) und das Abholen zwischen 15:00 und 16:00 Uhr (111 Pkw-Fahrten) angesetzt. 

Die Schallemissionen des Parkplatzes werden nach Formel 11a der Bayerischen Parkplatzlärmstudie 

(zusammengefasstes Verfahren) [9] berechnet. Die kurzzeitige Geräuschspitze beim Zuschlagen der 

Kofferraumtür wird gemäß der Studie von Schlag (2022) [10] angesetzt. Die Berechnungsparameter 

für den Parkplatz lauten:
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 � Berechnungsverfahren: zusammengefasst

 � Parkplatztyp: »P+R« mit KPA = 0,0 dB und KI = 4,0 dB

 � Stellplätze: 1, KD = 0,0 dB

 � Fahrbahnoberfläche: Betonsteinpflaster, Fuge > 3mm, KStro = 1,0 dB

 � Schallleistungspegel der Parkplatzfläche je vollständiger Befüllung oder 
Entleerung aller Stellplätze: LWA = 68,0 dB(A)

 � Kurzzeitige Geräuschspitze: LWA,max= 95,5 dB(A) (Zuschlagen der Kofferraumtür)

Mitarbeiter- und Besucherparkplatz (Schule & Musikschule)

Im südöstlichen Bereich der Schule ist ein Parkplatz mit 48 Stellplätze für Lehrer und weite-

re Nutzer (z. B. Besucher Musikschule). Gemäß der Verkehrsuntersuchung zum B-Plan [8] erge-

ben sich im Beschäftigtenverkehr insgesamt 155 Pkw-Fahrten am Tag. Diese werden zwischen 

06:00 und 08:00 Uhr sowie zwischen 16:00 und 18:00 Uhr berücksichtigt. In den angegebenen 

Zeiten ergibt sich unter Berücksichtigung von 48 Stellplätzen eine Stellplatzwechselfrequenz von 

0,81 Pkw-Bewegungen je Stellplatz und Stunde statt. Um die eventuell mögliche Parkbewegungen 

durch weitere Nutzer (z. B. Musikschule) zu berücksichtigen, wird zusätzlich eine Pkw-Bewegung 

je Stellplatz und Stunde zwischen 18:00 und 20:00 Uhr angesetzt. Die Schallemissionen des 

Parkplatzes werden nach Formel 11 a der Bayerischen Parkplatzlärmstudie (zusammengefasstes 

Verfahren) berechnet. Die kurzzeitige Geräuschspitze beim Zuschlagen der Kofferraumtür wird ge-

mäß der Studie von Schlag (2022) angesetzt. Die Berechnungsparameter für den Parkplatz lauten:

 � Berechnungsverfahren: zusammengefasst

 � Parkplatztyp: »Besucher- und Mitarbeiter« mit KPA = 0,0 dB und KI = 4,0 dB

 � Stellplätze: 48, KD = 3,98 dB

 � Fahrbahnoberfläche: Betonsteinpflaster, Fuge > 3mm, KStro = 1,0 dB

 � Schallleistungspegel der Parkplatzfläche je vollständiger Befüllung oder 
Entleerung aller Stellplätze: LWA = 88,79 dB(A)

 � Kurzzeitige Geräuschspitze: LWA,max= 95,5 dB(A) (Zuschlagen der Kofferraumtür)

4.1.2 Anlieferung

Im Zuge der geplanten Schulnutzung können Geräuschemissionen durch mögliche 

Anliefervorgänge z. B. bei der Essensanlieferung verursacht werden. In Ermangelung konkreter 

Angaben wird im vorliegenden Fall als Annahme zur sicheren Seite von zwei Lkw- Anlieferungen 

am Tag ausgegangen. Demnach ergeben sich insgesamt vier Lkw-Fahrten.  Zur Berücksichtigung 

der Anfahr- und Haltevorgänge sowie der Standgeräusche der Lkw wird auf den Vorplatz des 
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Schulgeländes ein Lkw-Parkplatz angesetzt. Die Schallemissionen des Parkplatzes werden nach 

Formel 11 a der Bayerischen Parkplatzlärmstudie (zusammengefasstes Verfahren) berechnet. Die 

Berechnungsparameter für den Parkplatz lauten:

 � Berechnungsverfahren: zusammengefasst

 � Parkplatztyp: »Autohöfe (Lkws)« mit KPA = 14 dB und KI = 3,0 dB

 � Stellplätze: 1, KD = 0,0 dB

 � Fahrbahnoberfläche: Betonsteinpflaster, Fuge > 3mm, KStro = 1,0 dB

 � Schallleistungspegel der Parkplatzfläche je vollständiger Befüllung oder 
Entleerung aller Stellplätze: LWA = 81,0 dB(A)

 � Kurzzeitige Geräuschspitze: LWA,max= 108,0 dB(A) (Entspannen der 
Druckluftbremse [11]).

Es wird im vorliegenden Fall von einer händischen Verladung ohne relevante Geräuscheinwirkung 

(z. B. Tragen von Behältnissen) ausgegangen. Die hierbei entstehenden Emissionen sind ver-

nachlässigbar, sodass mögliche Emissionen durch Rollgeräusche im Inneren des Lkw, durch 

Verladegeräusche sowie durch den Warenumschlag nicht zu erwarten sind.

4.1.3 Technische Gebäudeausrüstung

Da zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch keine konkrete Planung für die technische 

Gebäudeausrüstung  vorliegt, wird auf Erfahrungen aus vergleichbaren Projekten zurückgegrif-

fen. Es wird zunächst eine zentrale Abluftanlage auf dem Dach des Schulgebäudes mit einem 

Schallleistungspegel von 80 dB(A) berücksichtigt. Es wird von einem Betrieb der Anlage zwi-

schen 06:00 und 22:00 Uhr ausgegangen. Als kurzzeitige Geräuschspitze wird vereinfacht ein um 

3 dB(A) höheren Wert angesetzt.

4.1.4 Musikschule

Im Zuge der Planungen soll eine eventuelle Nutzung des Schulgebäudes für eine Musikschule er-

möglicht werden. Aufgrund der zu erwartenden Geräuschcharakteristik durch eine Musikschule im 

Inneren des Gebäudes kann zunächst von einer grundsätzlichen schalltechnischen Verträglichkeit 

ausgegangen werden. Die möglichen schalltechnischen relevanten Parkbewegungen auf den 

Parkplatz werden dennoch in dieser Untersuchung berücksichtigt (siehe hierzu Kapitel 4.1.1). Auf 

eine weiterführende Betrachtung der möglicherweise nach außen dringenden Geräusche wird 

aufgrund der vernachlässigbaren Auswirkungen für die Umgebung verzichtet. 
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4.2 Verkehrslärm

Die Lage der berücksichtigten Schallquellen des Verkehrslärms kann der Abbildung 4-2 entnom-

men werden.
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Abbildung 4-2 Lage der Schallquellen zum Verkehrslärm

4.2.1 Straßenverkehrslärm

Im Folgenden werden die Emissionsansätze für den Straßenverkehrslärm im Plangebiet erläu-

tert. Die Berechnungen der Emissionen für den Straßenverkehrslärm werden entsprechend den 

Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen (RLS-19) [12] vorgenommen. Der längenbezogene 

Schallleistungspegel der Straße LW’ berechnet sich aus den nachfolgenden Parametern:

Durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke (DTV)

Entsprechend der Verkehrszählung von der HOFFMANN-LEICHTER Ingenieurgesellschaft mbH [13] 

wurde auf der Woltersdorfer Straße ein durchschnittliches tägliches Verkehrsaufkommen (DTV) 

von 400 Kfz/24h mit einem Schwerverkehrsanteil von 1% ermittelt. Wie bereits in Kapitel 2.2 

beschrieben, ist durch die geplante Schule ein zusätzliches Verkehrsaufkommen auf der 

Woltersdorfer Straße von 377 Pkw-Fahrten am Tag zu erwarten [8]. Zudem werden 4 Lkw-Fahrten 

für die mögliche Anlieferung der Schule berücksichtigt (siehe Kapitel 4.1.2). Gemäß der verkehr-

lichen Untersuchung zum B-Plan 25/19 [8] und der Verkehrsuntersuchung zum Knotenpunkt 

Grätzwalde  [14] wird durch die geplanten Wohnbebauungen in der Umgebung (Fläche 1 und 
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Fläche 2 in der Verkehrsuntersuchung)2 in der direkten Umgebung des Plangebiets ein zusätzliches 

Verkehrsaufkommen von insgesamt 440 Kfz-Fahrten (434 Pkw-Fahrten und 6 Lkw-Fahrten) über 

die Woltersdorfer Straße abfließen. Insgesamt ergeben sich somit im Planfall 1.221 Kfz-Fahrten 

auf der Woltersdorfer Straße.

Gemäß der vorliegenden Planungen soll entlang der Woltersdorfer Straße zwischen Beeskower 

Straße und Leipziger Straße ein verkehrsberuhigte Bereich entstehen. Dieser  Bereich soll zukünf-

tig zur Erschließung des Mitarbeiterparkplatzes dienen. Ab dem Anschluss der Leipziger Straße 

ist zudem ein Radweg in Richtung Kieferndamm geplant. Somit ist kein Durchgangsverkehr über 

die Woltersdorfer Straße in Richtung Südosten möglich. Im Sinne einer Abschätzung zur siche-

ren Seite wird trotz der geplanten verkehrlichen Maßnahmen das ermittelte Verkehrsaufkommen 

durchgängig für die gesamte Woltersdorfer Straße berücksichtigt.  

Die Umrechnung des DTVW in den DTV für den relevanten Abschnitt der Kalkberger Straße (Landes-

straße L 302)  erfolgt entsprechend des Hochrechnungsverfahrens des Bundesministeriums 

für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung [15]. Dabei werden abhängig von dem Monat der 

Verkehrserhebung ein Saisonfaktor und abhängig von der Spitzenstundenbelastung ein 

Wochenfaktor angenommen, welche das übliche Verhältnis zwischen werktäglichem und sonntäg-

lichem Verkehr widerspiegeln. Sofern keine genauen Angaben zum jeweiligen Zählzeitraum vor-

liegen, wird auf die arithmetischen Mittelwerte der angegebenen Faktoren zurückgegriffen. 

Demnach wird ein mittlerer Saisonfaktor von 0,99 für Kfz und 0,98 für Schwerverkehr sowie 

ein mittlerer Wochenfaktor von 0,90 für Kfz und 0,81 für Schwerverkehr angesetzt. Demnach 

ergibt sich für den relevanten Abschnitt der Kalkberger Straße (Landesstraße L 302) ein DTV von 

8.910 Kfz/24h mit einem Schwerverkehrsanteil von 4,5 %.

Anteil an Fahrzeugen der Fahrzeuggruppen

Gemäß der RLS-19 sind die nachfolgend aufgeführten Fahrzeuggruppen zu berücksichtigen:

 � Fahrzeuggruppe Pkw: Pkw mit Anhänger und Lieferwagen (Güter-Kfz mit einer 

zulässigen Gesamtmasse von bis zu 3,5 t),

 � Fahrzeuggruppe Lkw1: Lkw ohne Anhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse 

über 3,5 t und Busse sowie

 � Fahrzeuggruppe Lkw2: Lkw mit Anhänger bzw. Sattel-Kfz (Zugmaschinen mit 

Auflieger) mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 t

2 Es wurde insgesamt 580 Kfz-Fahrten für die Flächen 1 bis 3 in der ursprünglichen Verkehrsuntersuchung zum Knotenpunkt Grätzwalde 
aus Jahr 2015 [14] ermittelt. Da zum gegenwärtigen Zeitpunkt durch den B-Plan 25/19 auf der damaligen Fläche 3 eine Grünanlage ge-
plant wird, reduziert sich entsprechend das zusätzlich erzeugte Verkehrsaufkommen auf insgesamt 440 Kfz-Fahrten. In der aktualisierten 
Verkehrsuntersuchung zum B-Plan 25/19 aus August 2023 [8] wird diese Thematik ebenfalls berücksichtigt (siehe Seite 5 des Gutachtens).  
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Für die Woltersdorfer Straße werden die Anteile an Fahrzeugen der Fahrzeuggruppen aus der vor-

liegenden Verkehrserhebung [13] abgeleitet.

Im Rahmen der Verkehrsprognose werden keine Angaben zur Aufteilung des Schwerverkehrs in die 

Fahrzeuggruppen Lkw1 und Lkw2 angestellt. Daher wird für den relevanten Abschnitt der Kalkberger 

Straße (Landesstraße L 302)  der ermittelte Schwerverkehrsanteil anhand des Verhältnisses der in 

Tabelle 2 der RLS-19 angegebenen Anteile der Fahrzeuggruppen Lkw1 und Lkw2 an der stündli-

chen Verkehrsstärke für den Straßentyp »Landes-, Kreis- und Gemeindeverbindungsstraßen« auf-

geteilt. Das Gesamtverkehrsaufkommen des Schwerverkehrs ergibt sich demnach zu 1,71 % aus 

der Fahrzeuggruppe Lkw1 und zu 2,74 % aus der Fahrzeuggruppe Lkw2. 

Tag-Nacht-Aufteilung des Verkehrs

Die tageszeitliche Verteilung des Verkehrs erfolgt für die Woltersdorfer Straße anhand der 

Ergebnisse der Verkehrszählung [13]. Für den relevanten Abschnitt der Kalkberger Straße 

(Landesstraße L 302) wird auf die Angaben in Tabelle 2 der RLS-19 für den Straßentyp »Landes-, 

Kreis- und Gemeindeverbindungsstraßen« zurückgegriffen.

Geschwindigkeiten der Fahrzeuggruppen

Die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten entlang der relevanten Straßenabschnitte werden ent-

sprechend den Erkenntnissen aus der Ortsbegehung (siehe Kapitel 2.3) berücksichtigt. Für den re-

levanten Abschnitt der Kalkberger Straße wird eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h 

angesetzt. Gemäß der Geoportal der Gemeinde Schöneiche bei Berlin ist die Woltersdorfer Straße 

als Tempo-30 Zone ausgewiesen. Als Worst-Case-Szenario wird in der Untersuchung jedoch eine 

zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h auf der Woltersdorfer Straße berücksichtigt.

Typ der Straßendeckschicht

Die Fahrbahnen der relevanten Straßenabschnitte im Umfeld des Plangebiets sind asphaltiert, 

sodass kein Zuschlag für die Fahrbahnoberfläche vergeben wird.

Längsneigungskorrektur

Längsneigungen führen bei Pkw erst ab einer Steigung von 2 % oder einem Gefälle von -6 % sowie 

bei Lkw (Lkw1 und Lkw2) bei einer Steigung von 2 % oder einem Gefälle von -4 % zu einer Zunahme 

der Emissionen. Für Gefälle- und Steigungstrecken unterhalb von -12 % und oberhalb von 12 % 

werden maximal die Werte in Höhe von -12 % bzw. 12 % angesetzt. Im Untersuchungsgebiet 

sind entlang der betrachteten Straßenabschnitte vereinzelt relevante Steigungen oder Gefälle 

vorhanden, für welche automatisch im Rechenmodell gemäß Kapitel 3.3.6 der RLS-19 Zuschläge 

vergeben werden.
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Mehrfachreflexionszuschlag

Die Berechnung der Verkehrslärmimmissionen durch den Straßenverkehr erfolgt unter Verwendung 

der 2. Reflexionsordnung. Zuschläge für Mehrfachreflexionen durch umliegende Bebauungen 

werden zudem gemäß Kapitel 3.3.8 der RLS-19 automatisch im Rechenmodell vergeben.

Knotenpunktkorrektur

Entsprechend der RLS-19 werden Zuschläge für Knotenpunkte in Abhängigkeit des Abstands 

des Immissionsortes zum Knotenpunkt vergeben. Die maximalen Zuschläge ergeben sich je 

Knotenpunkttyp wie folgt:

 � Lichtsignalanlagen: 3 dB

 � Kreisverkehr: 2 dB

 � Sonstige Knotenpunkte: 0 dB

Im Untersuchungsgebiet befinden sich keine Lichtsignalanlagen oder Kreisverkehre. 

Verkehrliche Eingangsgrößen

Die verkehrstechnischen Eingangsgrößen können nachfolgend der Tabelle 4-1 und Tabelle 4-2 

entnommen werden.

Tabelle 4-1 Eingabeparameter für die RLS-19-Berechnung | Woltersdorfer Straße

Pkw Lkw DTV M tags M nachts

/Tag /Tag [Kfz/24h] [Pkw/h] [Lkw1/h] [Lkw2/h] [Pkw/h] [Lkw1/h] [Lkw2/h]

Bestand 396 4 400 23,3 0,3 0,0 2,8 0,0 0,0

Schule 377 4 + 381 +23,6 +0,25 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0

WA 434 6 +440 +27,1 +0,38 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0

Gesamt 1.207 14 1.221 74,0 0,9 0,0 2,8 0,0 0,0

Tabelle 4-2 Eingabeparameter für die RLS-19-Berechnung | Kalkberger Straße

DTV M tags M nachts

[Kfz/24h] [Pkw/h] [Lkw1/h] [Lkw2/h] [Pkw/h] [Lkw1/h] [Lkw2/h]

8.910 490,2 8,3 13,8 83,8 2,4 2,9

4.2.2 Schienenverkehrslärm

Die Emissionen des Schienenverkehrs werden gemäß Schall 03-2014 [16] berechnet. 

Dabei werden zwei verschiedene Emissionslinien berücksichtigt, eine auf Geländehöhe zur 
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Berücksichtigung der Rollgeräusche zwischen Rad und Schiene, eine auf 4,0 m Höhe zur 

Berücksichtigung der Motorgeräusche. Die Zuganzahlen und die Emissionspegel der Gleisanlagen 

für die im Untersuchungsgebiet verlaufende Tramlinie sind in Tabelle 4-3 dargestellt. Die 

Streckengeschwindigkeit wird mit 50 km/h angesetzt. Die Verkehrsbelegung der Tramgleise wird 

aus den Fahrplänen der Schöneicher-Rüdersdorfer-Straßenbahn GmbH abgeleitet.3

Tabelle 4-3 Lärmemissionspegel der Gleisabschnitte gemäß Schall 03-2014

Tramlinie

Anzahl je Richtung
Lm,E in dB(A)

tags nachts tags nachts

0 m 4 m 0 m 4 m

Tram 88 18 6 61,9 42,6 60,1 40,8

4.3 Sportanlagenlärm

Da eine Nutzung der Sporthalle, der Freispielfläche sowie des Basketballplatzes auch an 

Wochenenden möglich ist, stellt die sonntägliche Nutzung der Sportanlage den maßgebenden 

Betrachtungsfall dar. Die Lage der berücksichtigten Schallquellen des Sportanlagenlärms kann der 

Abbildung 4-3 entnommen werden.
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Abbildung 4-3 Lage der Schallquellen zum Sportanlagenlärm

3 Bei der Anzahl der Straßenbahnen im Tages- und im Nachtzeitverlauf wurde bereits ein Zuschlag von 10 % für zukünftige Entwicklungen (z. B. 
Taktverdichtungen) berücksichtigt.
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4.3.1 Sporthalle

Für die Nutzung innerhalb der Sporthalle werden hilfsweise die gemäß VDI-Richtlinie 3770 [17] zu 

erwartenden Schallemissionen eines Bolzplatzes angenommen. Mit Verweis auf die gemäß VDI-

Richtlinie 3770 zu erwartenden Schallleistungspegel anderer Sportarten, welche in der Sporthalle 

möglich sind (z. B. Basketball, Volleyball etc.), stellt der gewählte Ansatz einen Maximalfall dar.

Pro Spieler ist hierbei ein Schallleistungspegel von 87 dB(A) anzusetzen. Unter Berücksichtigung 

von 25 Spielern ergibt sich ein Schallleistungspegel für das Spielfeld von 101 dB(A).  Es werden 

zudem 50 Zuschauer angenommen, für welche sich gemäß Gleichung 7a aus Kapitel 5.3.4 der 

VDI-Richtlinie 3770 (80,0 dB(A) + 10 lg (50)) ein Schallleistungspegel von 97,0 dB(A) ergibt. Die 

Schallquellen werden als Flächenschallquelle in einer Höhe von 1,60 m über den Hallenboden 

angesetzt. Die Nutzung der Sporthalle wird als Annahme zur sicheren Seite durchgängig zwischen 

07:00 und 22:00 Uhr berücksichtigt.

Die Transmission des Schalls durch die offenen und geschlossenen Bauteile der Sporthalle wer-

den gemäß Kapitel 4.3.2 der DIN EN 12354-4 [18] bestimmt. Für den Diffusitätsterm cd wird 

ein Wert von -3,0 dB angesetzt. Die Streukörperdichte wird mit 0,03 m-1 abgeschätzt. Das 

Absorptionsspektrum des Bodens entspricht jenem von Parkett. Für die Wände und die Decke der 

Halle wird hilfsweise das Absorptionsspektrum von Beton angenommen. Der gewählte Ansatz 

stellt dabei eine Annahme zur sicheren Seite dar, da im Hinblick auf die Innenausstattung der 

Sporthalle hinsichtlich eingebauter Wand- und Deckenelemente in der Regel von einer höheren 

Schallabsorption ausgegangen werden kann. Die Lage und Größe der angenommen Fensterflächen 

werden wie folgend berücksichtigt:

 � Fenster Nordost Länge: 26 m und Höhe: 3 m

 � Fenster Nordwest Länge: 45 m und Höhe: 3m

 � Fenster Südost Länge: 15 m und Höhe: 3m 

Es wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass öffenbare Fenster vollständig als Öffnung be-

trachtet wurden und somit keine schalldämmende Wirkung durch eine mögliche Kippstellung 

berücksichtigt wurde. In Tabelle 4-4 sind die berücksichtigten Schalldämmungen, die berechneten 

Innenpegel sowie die Emissionspegel der abstrahlenden Flächen der Sporthalle aufgelistet.
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Tabelle 4-4 Innen- und Emissionspegel der Sporthalle

Bauteil
bewertetes  

Schalldämm-Maß  
R’w

Innen-
pegel  

Li

flächenbezogener  
Schallleistungspegel  

L’w
Fläche

Schallleis-
tungspegel  

Lw

[dB(A)] [dB(A)/m²] [m²] [dB(A)]

Dach
100 mm Stahlbeton | 

52 dB
80,9 25,9 1.264,46 56,9

Nordostfassade
300 mm Gasbeton | 

47 dB
81,9 31,9 139,73 53,3

Nordwestfassade
300 mm Gasbeton | 

47 dB
82,3 32,3 233,86 56,0

Südostfassade
300 mm Gasbeton | 

47 dB
81,7 31,7 83,75 51,0

Fenster Nordost-
fassade

Öffnung | 0 dB 78,4 75,4 78,49 94,4

Fenster Nordwest-
fassade

Öffnung | 0 dB 79,2 76,2 134,57 97,5

Fenster Südost-
fassade

Öffnung | 0 dB 78,1 75,1 45,45 91,7

4.3.2 Parkplatz (Sporthalle)

Im nordöstlichen Bereich der Schule ist ein Parkplatz mit 48 Stellplätzen vorgesehen. Um 

mögliche Parkbewegungen durch die Sporthalle zu berücksichtigen, wird vereinfacht von ei-

ner Pkw-Bewegung je Stellplatz und Stunde zwischen 07:00 und 22:00 Uhr ausgegangen. Die 

Schallemissionen des Parkplatzes werden nach Formel 11 a der Bayerischen Parkplatzlärmstudie 

(zusammengefasstes Verfahren) berechnet. Die kurzzeitige Geräuschspitze beim Zuschlagen der 

Kofferraumtür wird gemäß der Studie von Schlag (2022) angesetzt. Die Berechnungsparameter 

für den Parkplatz lauten:

 � Berechnungsverfahren: zusammengefasst

 � Parkplatztyp: »Besucher- und Mitarbeiter« mit KPA = 0,0 dB und KI = 4,0dB

 � Stellplätze: 48, KD = 3,98 dB

 � Fahrbahnoberfläche: Betonsteinpflaster, Fuge > 3mm, KStro = 1,0 dB

 � Schallleistungspegel der Parkplatzfläche je vollständiger Befüllung oder 
Entleerung aller Stellplätze: LWA = 88,79 dB(A)

 � Kurzzeitige Geräuschspitze: LWA,max= 95,5 dB(A) (Zuschlagen der Kofferraumtür)
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4.3.3 Schulaußensportanlagen

Im Rahmen der Realisierung des B-Planvorhabens sollen neben der Sporthalle 

Schulaußensportanlagen (z. B. Basketballplatz, Freispielfläche) entstehen. Gemäß den Angaben 

des Auftraggebers soll diese Schulaußensportanlagen zu Freizeitzwecken genutzt werden. Da 

im vorliegenden Fall die Nutzung der Sporthalle durch Vereine den maßgeblichen Fall darstellt 

bzw. ein paralleler Betrieb von Freizeitnutzung der Schulaußensportanlagen und Vereinsnutzung 

der Sporthalle nicht ausgeschlossen werden kann, wird zum Schutz der Nachbarschaft die 

Beurteilung dieser Schalleinwirkungen insgesamt gemäß der Sportanlagenlärmschutzverordnung 

(18. BImSchV) durchgeführt. 

Im Zuge des weiteren Planungsprozesses ist ggf. eine Umplanung der derzeit vorgesehenen 

Schulaußensportanlagen möglich. Daher wird in Abstimmung mit dem Auftraggeber die Lage der 

Schulaußensportanlagen gemäß des aktuell vorliegenden Erschließungs- und Nutzungsschemas 

zum B-Plan 25/19 von der mayerwittig Architektur und Stadtplanung GbR mit Stand vom 

25.09.2023 zu Grunde gelegt. Den Ansätzen der VDI 3770 folgend wird für den Basketballplatz 

»Streetballplatz mit zwei Körben« mit einem Schallleistungspegel von 96 dB(A) (einschließlich 

Impulszuschlag von 6 dB) berücksichtigt. Die kurzzeitige Geräuschspitze wird mit 107 dB(A) ge-

mäß VDI 3770 angesetzt. Es wird ein anlagenbezogener Schallleistungspegel von 96 dB(A) in 

1,60 m Höhe über dem Gelände über einen Zeitraum von 07:00 bis 22:00 Uhr angesetzt. 

Gemäß dem B-Planentwurf zum B-Plan 25/19 mit Stand vom 29.09.2023 befindet sich der 

Basketballplatz innerhalb einer Freispielfläche. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt liegen keine 

Planungen zur möglichen Nutzung der übrigen Freispielfläche vor. Es wird davon ausgegangen, 

dass auf dem übrigen Teil der Freispielfläche keine lärmintensiven Aktivitäten stattfinden. Um 

dennoch mögliche Geräuschimmissionen durch die Freispielfläche zu berücksichtigen, werden 

auf der Freispielfläche Kommunikationsgeräusche berücksichtigt. Es wird davon ausgegangen, 

dass die Freispielfläche durchgängig durch 20 Personen genutzt wird. Unter Berücksichtigung von 

75 dB(A) pro Person (»Sprechen sehr laut«) gemäß der VDI 3770 ergibt sich somit ein anlagenbe-

zogener Schallleistungspegel von 88 dB(A). Es wird  eine Flächenschallquelle in 1,60 m über dem 

Gelände über einen Zeitraum von 07:00 bis 22:00 Uhr angesetzt.
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5 Immissionsberechnung

Die Geräuscheinwirkungen im Plangebiet durch den Schulanlagen-, Verkehr- und Sportanlagenlärm 

werden folgend separat untersucht. Die Schutzbedürftigkeit innerhalb des Plangebiets ergibt sich 

aus der geplanten Gebietsnutzung im B-Plan. 

5.1 Schulanlagenlärmeinwirkungen auf das Plangebiet

Die Schallausbreitung in einer exemplarischen Höhe von 5 m (entspricht ca. dem 1.OG) über dem 

Gelände für den Tageszeitbereich ist in der Abbildung 5-1 dargestellt.  Die Einzelpunktberechnung 

für ausgewählte Immissionsorte (siehe auch Kapitel 2.4) kann der Anlage 4 entnommen werden. 

Es ist nicht davon auszugehen, dass sich im Nachtzeitbereich relevante Schalleinwirkungen durch 

den Schulstandort ergeben, sodass keine Betrachtung des Nachtzeitbereichs (22:00 bis 06:00 Uhr) 

erfolgt.

Im Ergebnis zeigt sich, dass der tageszeitliche Immissionsrichtwert der TA Lärm für allgemeine 

Wohngebiete von 55 dB(A) tags in der gesamten Umgebung vollständig eingehalten wird (siehe 

Abbildung 5-1). Es ergeben sich Beurteilungspegel von bis zu 40 dB(A). Der Immissionsrichtwert 

wird somit um 15 dB(A) unterschritten. Es ergeben sich zudem keine Überschreitungen der kurz-

zeitigen Geräuschspitzen (siehe Anlage 4).

Hinweis

Es wird darauf hingewiesen, dass die Geräuscheinwirkungen aus dem Innenraum einer mögli-

chen Musikschule zunächst nicht rechnerisch berücksichtigt wurden. Aufgrund der zu erwar-

tenden Geräuschcharakteristik durch eine Musikschule kann von einer grundsätzlichen schall-

technischen Verträglichkeit ausgegangen werden. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass die 

Geräuscheinwirkungen im Innenbereich entstehen und somit bereits durch die Gebäudehülle 

im hohen Maß gemindert wird, lässt sich kein Konfliktpotenzial ableiten. Im Rahmen eines 

B-Planverfahrens sind daher keine vertiefenden Untersuchungen erforderlich. 
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Abbildung 5-1 Isophonenkarte | Beurteilung nach TA Lärm | tags

5.2 Verkehrslärmeinwirkungen auf das Plangebiet

Die Schallausbreitung in einer exemplarischen Höhe von 2 m (entspricht ca. dem EG) über dem 

Gelände4 für den Tageszeitbereich ist in der Abbildung 5-2 dargestellt. 

Gemäß der DIN 18005 werden für Gebäude und Freiflächen für Gemeinbedarf (Schule, Kita) kei-

ne Orientierungswerte vergeben. Es wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass Schulen ge-

mäß Berliner Leitfaden mit der Schutzbedürftigkeit eines allgemeinen Wohngebiets (WA) gleich-

zusetzen sind. Außerdem sollte darauf geachtet werden, dass auch die Jugendlichen auf den 

Außenflächen (Pausen- und Spielhof) nach Möglichkeit nicht vom Verkehrslärm beeinträchtigt 

werden. Als Schwellenwert für den Außenbereich von Schulen wird im Berliner Lärmleitfaden 

ein Beurteilungspegel von 62 dB(A) angegeben. Im Ergebnis zeigt sich, dass der tageszeitlichen 

Orientierungswert der DIN 18005 von 55 dB(A) lediglich in unmittelbarer Nähe zur Woltersdorfer 

Straße überschritten wird. Der Schwellenwert für den Außenbereich von Schulen (Pausen- und 

Spielhof)  von 62 dB(A) wird im gesamten Plangebiet eingehalten.

Aufgrund der derzeitigen Planungen sind im unmittelbaren Einwirkbereich der Woltersdorfer 

Straße keine schutzbedürftigen Nutzungen geplant, sodass keine Immissionskonflikte hinsicht-

lich des einwirkenden Verkehrslärms zu erwarten sind. Darüber hinaus können sich die eventu-

elle Beibehaltung der Tempo 30 auf dem relevanten Abschnitt der Woltersdorfer Straße sowie 

4 Die Berechnungshöhe von 2 m über Gelände wird insbesondere vor dem Hintergrund der Freiflächenbeurteilung gewählt.
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der zukünftige Radweg von der Leipziger Straße bis zum Kieferndamm weiter positiv auf die 

Schallsituation im Plangebiet auswirken. 
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5.3 Sportanlagenlärmeinwirkungen auf das Plangebiet

5.3.1 Vollauslastung aller Anlagen

Es wird von einer Vollauslastung der Sporthalle sowie  der Schulaußensportanlagen (Basketballplatz, 

Freispielfläche)  zwischen 07:00 und 22:00 Uhr ausgegangen. Die Schallausbreitung in einer ex-

emplarischen Höhe von 5 m (entspricht ca. dem 1.OG) über dem Gelände ist in der Abbildung 5-3 

dargestellt.  Die Schallleistungspegel der Sportanlagenschallquellen im Tageszeitverlauf können 

der Anlage 5 entnommen werden. Die Einzelpunktberechnung für ausgewählte Immissionsorte 

(siehe auch Kapitel 2.4) ist in Anlage 6 dargestellt.5

Im Ergebnis zeigt sich, dass der Immissionsrichtwert der 18. BImSchV für allgemeine Wohngebiete 

von 55 dB(A) an den umliegenden bestehenden Wohnbebauungen vollständig eingehalten 

wird. Er ergeben sich jedoch Überschreitungen des Immissionsrichtwerts der 18. BImSchV an 

der Baugrenze des B-Plans 24/18 (Flurstück 646). Es sind Beurtzeilungspegel von  56 dB(A) am 

Immissionsort Flurstück 646 Baugrenze zu erwarten. Am Sonntag innerhalb der morgendlichen 

5 Aufgrund der Vollauslastung im Tageszeitbereich ergeben sich über alle Beurteilungszeiträume identische Pegelwerte. Im Anhang erfolgt daher 
keine separate Darstellung  aller Zeitbereiche . Exemplarisch für die Zeitbereiche LrTaR, LrMi und LrA wird die mittägliche Ruhezeit (LrMi) und 
aufgrund des abweichenden Richtwerts zusätzlich die morgendliche Ruhezeit (LrMo) dargestellt.
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Ruhezeit (07:00 - 09:00 Uhr) gilt ein um 5 dB(A) geringerer Immissionsrichtwert. Dieser wird 

flächendeckend im Umfeld der Sportanlagen überschritten (siehe Abbildung 5-3). Es ergeben sich 

keine Überschreitungen der kurzzeitigen Geräuschspitzen (siehe Anlage 6).
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5.3.2 Situation mit Schallschutzmaßnahmen

Die maßgebliche Schalleinwirkung innerhalb der morgendlichen Ruhezeit ergibt sich durch den 

Betrieb der Sporthalle sowie des Basketballplatzes. Um diesem möglichen Immissionskonflikt vor-

zubeugen, ist eine Nutzung des Basketballplatzes innerhalb der morgendlichen Ruhezeit (07:00 

- 09:00 Uhr) auszuschließen. 

Um die weiterhin möglichen Immissionskonflikt innerhalb der morgendlichen Ruhezeit durch die 

Sporthalle an den Immissionsorten Fürstenwalder Weg 26 und entlang der östlichen Baugrenzen 

des Flurstücks 646 sowie des Grundstücks Wittstockstraße 46 zu vermeiden, besteht die 

Möglichkeit die Nutzung der Sporthalle während der morgendlichen Ruhezeit ebenfalls auszu-

schließen. Alternativ kann die Nutzung der Sporthalle so geregelt werden, dass während der mor-

gendlichen Ruhezeit mögliche Fenster der Sporthalle geschlossen zu halten sind und somit keine 

Geräusche mehr im relevanten Maß aus dem Inneren der Sporthalle nach außen dringen.

Aufgrund der Überschreitungen entlang der östlichen Baugrenze des Flurstücks 646 sind bei zu-

künftiger Bebauung mit einer schutzbedürftige Nutzung weitere Schallschutzmaßnahmen er-
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forderlich zur Gewährleistung einer schalltechnischen Verträglichkeit erforderlich. In diesen Fall 

ist in der mittäglichen (13:00 - 15:00 Uhr) und abendlichen (20:00 - 22:00 Uhr) Ruhezeit die 

Nutzung des Basketballplatzes jeweils auf 1,5 Stunden zu beschränken. Die Nutzungszeiten des 

Basketballplatzes außerhalb der Ruhezeiten (09:00 - 13:00 Uhr und 15:00 - 20:00 Uhr) sind auf 

8 Stunden6 zu beschränken.

Es wird darauf hingewiesen, dass im Zuge dieser Untersuchung im Rahmen des B-Planverfahrens 

lediglich die grundsätzliche Verträglichkeit der geplanten Sporthalle, der Freispielfläche und des 

Basketballplatzes untersucht wird. Da zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine konkrete Planung zur 

Nutzung der Freispielfläche sowie des Basketballplatzes vorliegt, wird zunächst auf die Prüfung 

von aktiven Schallschutzmaßnahmen wie z.  B. Lärmschutzwände verzichtet. Im Rahmen des 

nachgelagerten Baugenehmigungsverfahrens sollte die schalltechnische Verträglichkeit der 

Freispielfläche und des Basketballplatzes unter Berücksichtigung eines konkreten Konzepts (Lage, 

Nutzungsdauer etc.) nochmals aufgezeigt werden und bei Erfordernis entsprechende bauliche 

Maßnahmen dimensioniert werden.

5.4 Erforderliches resultierendes Bau-Schalldämm-Maß gemäß DIN 4109

Um den gewünschten Innenraumpegel bei geschlossenem Fenster einzuhalten, werden die er-

forderlichen resultierenden Bau-Schalldämm-Maße (erf. R’w,ges) der Außenbauteile von schutzbe-

dürftigen Räumen gemäß DIN 4109 [6] bestimmt. Diesbezüglich erfolgt zunächst die Ermittlung 

des maßgeblichen Außenlärmpegels (LA). Der maßgebliche Außenlärmpegel wird, wie in Kapitel 

2.1.2 beschrieben, aus der Addition der vorherrschenden Lärmarten gebildet. Dies beinhaltet in 

diesem Fall insbesondere den Verkehrslärm. Für den Anlagenlärm (Schule, Sport) wird gemäß 

Kapitel 4.4.5.6 der DIN 4109-2:2018-01 [19] der Immissionsrichtwert für allgemeine Wohngebiete 

von 55 dB(A) verwendet. Der berechneten Summe wird anschließend ein Zuschlag von 3 dB(A) 

hinzuaddiert. Die maßgeblichen Außenlärmpegel (LA) sind in Abbildung 5-4 in Form einer freien 

Schallausbreitung in 2 m Höhe über Gelände dargestellt.

Die Anforderungen an die Außenbauteile werden gemäß DIN 4109-1:2018 je nach Raumart fest‐ 

gesetzt. Abweichend zur DIN 4109:1989 erfolgt die Ableitung der erforderlichen Bau-Schall‐

damm‐Maße nicht mehr anhand von Lärmpegelbereichen (5 dB-Schritte) sondern nun in 1 dB-

Schritten. Das Bau-Schalldämm-Maß ergibt sich hierbei entsprechend der Formel

erf. R’w,ges = LA – KRaumart . 

Für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Unterrichtsräume und Ähnliches wird ein KRaumart von 30 dB 

angesetzt, sodass sich unter Berücksichtigung der maßgeblichen Außenlärmpegel (LA) die in 

6 Dies entspricht ca. 10,5 Stunden außerhalb der Ruhezeiten an Werktagen (z. B. samstags). 
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Abbildung 5-5 dargestellten Bau-Schalldämm-Maße (erf. R’w,ges) ergeben. Im Plangebiet ergeben 

sich entlang der Woltersdorfer Straße erforderliche resultierende Bau-Schalldämm-Maße von bis 

zu 37 dB. Gemäß der derzeitigen Planungen sind im unmittelbaren Einwirkbereich der Woltersdorfer 

Straße jedoch keine schutzbedürftigen Nutzungen geplant. Abseits der Woltersdorfer Straße er-

gibt sich flächendeckend ein erforderliches Bau-Schalldämm-Maß von bis zu 31 dB.
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6 Zusammenfassung

Die Gemeinde Schöneiche bei Berlin plant die Aufstellung des Bebauungsplans (B-Plan) 25/19 

»Weiterführende Schule Wittstockstraße / Woltersdorfer Straße«. Mit dem B-Plan sollen die pla-

nungsrechtlichen Voraussetzungen zur Errichtung einer bis zu 4-zügigen, weiterführenden Schule 

mit Sporthalle, notwendigen Pkw-Stellplätzen sowie Schulsportaußenanlagen geschaffen wer-

den. Daneben soll die Nutzung des Schulgebäudes für eine Musikschule und die Nutzung der 

Sporthalle durch Vereine ermöglicht werden. Im Rahmen des B-Planverfahrens war eine schall-

technische Untersuchung erforderlich. Die Ergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Verkehrslärmeinwirkungen gemäß DIN 18005
 � Der herangezogene tageszeitliche Orientierungswert der DIN 18005 für WA 

wird lediglich unmittelbar entlang der Woltersdorfer Straße überschritten. Als 
Schwellenwert für den Außenbereich von Schulen wird im Berliner Leitfaden 
ein Beurteilungspegel von 62 dB(A) angegeben. Dieser wird im gesamten 
Plangebiet eingehalten.

 � Durch die eventuelle Beibehaltung der Tempo 30 auf dem relevanten 
Abschnitt der Woltersdorfer Straße sowie der zukünftige Radweg von der 
Leipziger Straße bis zum Kieferndamm können sich weiter positiv auf die 
Schallsituation im Plangebiet auswirken.

Schulanlagenlärmeinwirkungen gemäß TA Lärm
 � Der tageszeitliche Immissionsrichtwert der TA Lärm für WA wird in der gesam-

ten Umgebung vollständig eingehalten.

 � Es ergeben sich keine Überschreitungen der kurzzeitigen Geräuschspitzen.

Sportanlagenlärmeinwirkungen gemäß 18. BImSchV
 � Es ergeben sich Immissionskonflikte durch den Betrieb des Basketballplatzes. 

Daher ist die Nutzung des Basketballplatzes gemäß Kapitel 5.3.2 zu 
beschränken. An dieser Stelle wird darauf hingewiesen, dass eine 
Betriebszeitbeschränkung in der Regel über den städtebaulichen Vertrag oder 
über eine Betriebsbeschreibung zur geplanten Anlage geregelt werden kann. 

 � Um den weiterhin bestehenden Immissionskonflikt innerhalb der morgend-
lichen Ruhezeit durch die Sporthalle an den maßgebenden Immissionsorten 
zu vermeiden, besteht die Möglichkeit die Nutzung der Sporthalle während 
der morgendlichen Ruhezeit ebenfalls auszuschließen. Alternativ kann die 
Nutzung der Sporthalle so geregelt werden, dass während der morgendlichen 
Ruhezeit mögliche Fenster der Sporthalle geschlossen zu halten sind.

 � Die Richtwerte für kurzzeitige Geräuschspitzen werden im Plangebiet voll-
ständig eingehalten.
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Erforderliches resultierendes Bau-Schalldämm-Maß gemäß DIN 4109
 � Für die Aufenthaltsräume der geplanten weiterführenden Schule ergibt sich 

flächendeckend ein erforderliches resultierendes Bau-Schalldämm-Maß von 
bis zu 31 dB.
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Verfahrensstand: Entwurf – Arbeitsstand –

Plangrundlage:

Liegenschaftskataster mit Höhenbezug DHHN2016 (Stand: 30.08.2023) 

und örtliche Vermessung von ÖbVI Martin Ullner (Stand örtliche Aufnahme: 27.01.2021) 

N

Textliche Festsetzungen Verfahrensvermerke

Die verwendete Planunterlage enthält den Inhalt des Liegenschaftskatasters mit Stand vom 30.08.2023 und weist die 

planungsrelevanten baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig nach. Sie ist hinsichtlich der pla-

nungsrelevanten Bestandteile geometrisch eindeutig. Die Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Örtlich-

keit ist eindeutig möglich.

Schöneiche bei Berlin, den

Katastervermerk

Siegelabdruck Unterschrift

Dipl.-Ing. Martin Ullner, öffentlich bestellter Vermessungsingenieur im Land Brandenburg

Die Gemeindevertreterversammlung hat gemäß § 10 Abs. 1 BauGB, den Bebauungsplan 25/19 "Weiterführende Schule 

Wittstockstraße/Woltersdorfer Straße" der Gemeinde Schöneiche bei Berlin am _______________________________ als Satzung 

beschlossen und die Begründung gebilligt.

Schöneiche bei Berlin, den

Vermerk über den Satzungsbeschluss

Siegelabdruck Unterschrift

Ralf Steinbrück, Bürgermeister

Es wird bestätigt, dass der Inhalt des Bebauungsplanes und die textlichen Festsetzungen mit dem hierzu ergangenen 

Beschluss der Gemeindevertreterversammlung der Gemeinde Schöneiche bei Berlin vom _______________________________ 

übereinstimmt.

Ausgefertigt, am _______________________________

Siegelabdruck Unterschrift

Ralf Steinbrück, Bürgermeister

Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes sowie die Stelle, bei der der Plan auf Dauer während der Dienstzeiten 

von jedermann eingesehen werden kann und über den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind am _______________________________ 

im Amstblatt Nr. __________ der Gemeinde Schöneiche bei Berlin ortsüblich bekannt gemacht worden. In der Bekanntma-

chung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwä-

gung sowie auf die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB und weiter auf Fälligkeit und Erlöschen von Entschädigungsan-

sprüchen gemäß § 44 Abs. 3 Satz 1, 2 und 4 sowie Abs. 4 BauGB hingewiesen worden. 

Der Bebaungsplan ist am _______________________________ in Kraft getreten.

Gemeinde Schöneiche bei Berlin, den

Bekanntmachungsvermerk

Siegelabdruck Unterschrift

Ralf Steinbrück, Bürgermeister

Nachrichtliche Übernahmen

Plangeber

Auftragnehmer

Datum Plangröße Maßstab Gezeichnet

Ausfertigungsvermerk

Planungsrechtliche Festsetzungen

Festsetzungen

Flächen für Gemeinbedarf, Flächen für Sport- und Spielanlagen

Fläche für den Gemeinbedarf, Zweckbestimmung: Schule, Sporthalle

Maß der baulichen Nutzung

Baugrenzen

Verkehrsflächen
Plangrundlage

(ohne Festsetzungscharakter)

Sonstige Planzeichen

Baugrenze

Straßenverkehrsfläche

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes

vorhandene bauliche Anlage gem. Lage- und Höhenplan /Alkis

Straßenbegrenzungslinie

Verkehrsfläche mit besonderer Zweckbestimmung: Schulvorplatz und 

Verkehrsberuhigter Bereich

Grünflächen

öffentliche Grünfläche

Flurstücksgrenze

Flurstücksnummer

Höhenangabe in Metern über NHN

Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 

zur Entwicklung von Natur und Landschaft

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern

(i. V. m. textl. Festsetzung 9.1)

Umgrenzung von Flächen für die Erhaltung von Bäumen und Sträuchern

(i. V. m. textl. Festsetzung 9.2)

0 100 m

Bereich für ein Ein- und Ausfahrten (i. V. m. textl. Festsetzung 4.1)

private Grünfläche, Zweckbestimmung: Wildblumenwiese

Zweckbestimmung: Parkanlage

Zweckbestimmung: Spielplatz

Flächen für Sport- und Spielanlagen, Zweckbestimmung: Freispielfläche, 

Baskteballplatz

Bezeichnung der Koordinate

Koordinaten

Ostwert Nordwert

Punkt (A) 412955,982 5813812,229

Punkt (B) 413011,910 5813810,746

Höhenlage (i. V. m. der Oberkante baulicher Anlagen)

OK 12,0 m
Oberkante baulicher Anlagen als Höchstmaß in Metern über der Höhenlage 

OK Schacht

1. Gemeinbedarfsfläche

1.1 Auf der Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung 

„Schule, Sporthalle“ sind Schulen und Sporthallen sowie deren zuge-

hörige Außenanlagen und notwendige Nebenanlagen zulässig. Eine 

außerschulische Nutzung des Schulgebäudes und der Sporthalle zu 

sonstigen kulturellen und sportlichen Zwecken ist zulässig.

2. Maß der baulichen Nutzung

2.1 Auf der Fläche für Gemeinbedarf ist eine Überschreitung der zulässi-

gen Grundfläche durch Anlagen gem. § 19 Abs. 4 BauNVO bis zu einer 

Grundflächenzahl (GRZ) von 0,8 zulässig.

2.2 Als Gebäudeoberkante OK gilt der höchste Punkt der Dachkonstruk-

tion. Technische Aufbauten, wie Lüftungsanlagen sowie Anlagen zur 

Nutzung solarer Strahlungsenergie dürfen die, als Höchstmaß festge-

setzte, Gebäudeoberkante um höchstens drei Meter überschreiten. 

3. Abweichende Bauweise

3.1 Auf der Fläche für Gemeinbedarf wird als abweichende Bauweise eine 

offene Bauweise gem. § 22 Abs. 2 BauNVO mit der Abweichung fest-

gesetzt, dass auch Gebäudelängen von über 50 m zulässig sind.

4. Ein- und Ausfahrten 

4.1 Außerhalb des für Ein- und Ausfahrten gekennzeichneten Bereiches 

sind Ein- und Ausfahrten nur für Lieferverkehre und Rettungsfahrzeuge 

zulässig.

Grünordnerische Festsetzungen

5. Gemeinbedarfsfläche

5.1 Auf der Fläche für Gemeinbedarf sind mindestens 40 % der Dach-

flächen extensiv zu begrünen. Die Substratstärke muss mindestens 

20 cm betragen. Eine Kombination von extensiver Dachbegrünung mit 

Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie ist zulässig.

5.2 Auf der Fläche für Gemeinbedarf sind Befestigungen nur in wasser- 

und luftdurchlässigem Gesamtaufbau zulässig. Ausgeschlossen sind 

die Wasser- und Luftdurchlässigkeit wesentlich mindernde Maßnah-

men, wie Fugenverguss bzw. Befestigungen mit Betonunterbau oder 

Asphaltierung und Betonierung. Ausgenommen hiervon sind Fahrbah-

nen und Pkw-Stellplätze.

5.3 Auf der Fläche für Gemeinbedarf sind ebenerdige Pkw-Stellplätze mit 

Baumpflanzungen zu gliedern. Je fünf Stellplätze ist ein standortge-

rechter Laubbaum mit der Mindestqualität Hochstamm, Stammum-

fang 14/16 cm zu pflanzen und bei Abgang zu ersetzen. Es wird die 

Verwendung von Arten der Pflanzliste 1 empfohlen. Für die Pflanzun-

gen sind offene, gegen Überfahren zu schützende, begrünte Pflanzflä-

chen (Baumscheiben) mit einer Fläche von mindestens 9 m2 oder ent-

sprechende unterirdische Baumquartiere mit mindestens 12 m3 durch-

wurzelbarem Raum herzustellen.

5.4 Auf der Fläche für Gemeinbedarf sind 25 standortgerechte Laubbäu-

me mit der Mindestqualität Hochstamm, Stammumfang 14/16 cm zu 

pflanzen und bei Abgang zu ersetzen. Es wird die Verwendung von Ar-

ten der Pflanzliste 1 empfohlen. Bei der Anpflanzung von Bäumen in-

nerhalb befestigter Flächen sind offene, gegen Überfahren zu schüt-

zende, begrünte Pflanzflächen (Baumscheiben) mit einer Fläche von 

mindestens 9 m2 oder entsprechende unterirdische Baumquartiere mit 

mindestens 12 m3 durchwurzelbarem Raum herzustellen.

Bei der Ermittlung der Zahl der zu pflanzenden Bäume können die ge-

mäß textlicher Festsetzung 5.3 anzupflanzenden Bäume sowie vorhan-

dene standortgerechte Laubbäume mit einem Mindeststammumfang

 von 60 cm, gemessen in 100 cm Höhe angerechnet werden. 

6. Private Grünfläche

6.1 Die Fläche mit der Zweckbestimmung „Wildblumenwiese“ ist mit ge-

bietseigenem Saatgut aus Gräsern und Stauden zu begrünen. Die 

Begrünung ist zu erhalten und bei Abgang zu ersetzten.

7. Öffentliche Grünfläche

7.1 Die Fläche mit der Zweckbestimmung „Parkanlage“ und „Spielplatz“ ist 

mit Bäumen, Sträuchern und Stauden zu bepflanzen. Insgesamt sind 

82 standortgerechte Laubbäume mit der Mindestqualität Hochstamm, 

Stammumfang 14/16 cm zu pflanzen und bei Abgang zu ersetzen. Auf 

einer Fläche von 8.200 m2 sind je 2 m2 Fläche ein Gehölz der Qualität 

LSTR 60-100 oder 6 Stauden zu pflanzen. Es wird die Verwendung von 

Arten der Pflanzliste 1, 2 und 3 empfohlen. Bei der Ermittlung der Zahl 

der zu pflanzenden Bäume können vorhandene standortgerechte 

Laubbäume mit einem Mindeststammumfang von 60 cm, gemessen in 

100 cm Höhe angerechnet werden.

8. Verkehrsflächen

8.1 Innerhalb der Verkehrsfläche mit besonderer Zweckbestimmung

„Schulvorplatz“ sind sechs standortgerechte Laubbäume mit der Min-

destqualität Hochstamm, Stammumfang 14/16 cm zu pflanzen und bei 

Abgang zu ersetzen. Es wird die Verwendung von Arten der Pflanzlis-

te 1 empfohlen. Für die Pflanzungen sind offene, gegen Überfahren zu 

schützende, begrünte Pflanzflächen (Baumscheiben) mit einer Fläche 

von mindestens 9 m2 oder entsprechende unterirdische Baumquartie-

re mit mindestens 12 m3 durchwurzelbarem Raum herzustellen.

9. Flächen für Maßnahmen zum Schutz und zur Entwicklung von Natur 

und Landschaft

9.1 Innerhalb der Fläche zum Anpflanzen von Sträuchern und Bäumen ist 

eine zweireihige frei wachsende Hecke in einer Mindestbreite von 5 m 

anzulegen. Je 5 m2 Hecke ist mindestens ein heimischer Strauch in der 

Mindestqualität LSTR 60-100 und je angefangene 50 m2 Hecke ist ein 

standortgerechter Laubbaum mit der Mindestqualität Hochstamm, 

Stammumfang 14/16 cm zu pflanzen und bei Abgang zu ersetzen. Es 

wird die Verwendung von Arten der Pflanzliste 1 und 2 empfohlen.

9.2 Innerhalb der Flächen für die Erhaltung von Bäumen und Sträuchern 

sind die Gehölze zu erhalten und bei Abgang durch standortgerechte 

Laubbäume mit der Mindestqualität Hochstamm, Stammumfang 1

4/16 cm und heimische Sträucher in der Mindestqualität LSTR 60-100 

zu ersetzen. Es wird die Verwendung von Arten der Pflanzliste 1 und 2 

empfohlen.

Pflanzliste 1 – standortgerechte Bäume (Empfehlung)

botanischer Name deutscher Name heimische Art

Acer campestre Feld-Ahorn X

Aesculus rot- u. weißblühende Kastanie

Alnus Erle X

Carpinus betulus Hainbuche X

Crataegus Rot-, Weißdorn u.a. X

Fraxinus Esche X

Liquidambar styraciflua Amberbaum

Malus sylvestris Wildapfel X

Prunus avium Vogel-Kirsche X

Pyrus Birne X

Quercus Eiche X

Sorbus Mehl- und Vogelbeeren X

Tilia Linde X

Ulmus glabra Berg-Ulme X

Ulmus laevis Flatter-Ulme X

Ulmus minor Feld-Ulme X

Pflanzliste 2 – heimische Sträucher (Empfehlung)

botanischer Name deutscher Name heimische Art

Amelanchier ovalis Felsenbirne X

Berberis vulgaris Sauerdorn X

Calluna vulgaris Heidekraut X

Cornus sanguinea Roter Hartriegel X

Genista tinctoria Färber-Ginster X

Ligustrum vulgare Liguster X

Prunus spinosa Schlehe X

Rosa spec. Wildrosen in Arten X

Rubus u. Ribes spec. Beerensträucher X

Sarothamnuis scoparius Besenginster X

Vinca minor / major Immergrün X

Pflanzliste 3 – Stauden (Empfehlung)

botanischer Name deutscher Name

Achillea millefolium Wiesen-Schafgarbe

Agrimonia eupatoria Odermennig

Ajuga reptans Kriechender Günsel

Alchemilla glaucescens Filziger Frauenmantel

Anthemis gnctoria Färbekamille

Aquilegia vulgaris Akelei

Aruncus dioicus Wald-Geisbart

Asarum europaeum Heimische Haselwurz

Athyrium filix-femina Wald-Frauenfarn

Blechnum spicant Rippenfarn

Campanula lagfolia Wald-Glockenblume

var. Macrantha

Carex umbrosa Schatten-Segge

Centaurea montana Berg-Flockenblume

Centaurea scabiosa Skabiosen-Flockenblume

Corydalis lutea Gelber Lerchensporn

Dictamnus albus Brennender Busch

Dryopteris filix-mas Wurmfarn

Geranium phaeum Brauner Storchenschnabel

Geranium sanguineum Blut-Storchenschnabel

Linaria vulgaris Gelbblühendes Leinkraut

Lithospermum Purpurblauer Steinsame

purpurocaeruleum

Luzula nivea Weiße Hainsimse

Luzula sylvagca Wald-Marbel

Polypodium vulgare Tüpfelfarn

Primula veris Schlüsselblume

Origanum vulgare Wilder Majoran

Wasserschutzgebiet

Das Plangebiet liegt in der Trinkwasserschutzzone III B der Wasserfassung des 

Wasserwerks Berlin-Friedrichshagen, festgesetzt durch die Rechtsverordnung 

(VO) der Landesregierung Brandenburg vom 20.02.2001 (GVBI. II, S. 46). Die 

Versickerung von schwach belastetem Niederschlagswasser ist nur über die 

belebte Bodenzone zulässig.

Hinweise

Alleenschutz Woltersdorfer Straße und Prager Straße

Der Baumbestand entlang der Woltersdorfer und Prager Straße ist jeweils 

Bestandteil einer Allee und unterliegt damit dem Alleenschutz nach § 29 

BNatSchG i. V. m. § 17 BbgNatSchAG.

Artenschutz – Bauzeitenregelung

Zur Vermeidung von Tötungen, von Zerstörung von Gelegen bzw. Eiern sowie 

von erheblichen Störungen von Brutvögeln ist eine Baufeldfreimachung ein-

schließlich Rodung von Gehölzen außerhalb der Brutzeit (01. März bis 30. Au-

gust) sicherzustellen. Alternativ kann die Baufeldfreimachung während der 

Brutzeit auf Antrag durchgeführt werden, wenn eine Brutaktivität auf der Vor-

habensfläche auszuschließen ist, eine ökologische Baubegleitung durchge-

führt und ein ununterbrochener Bauablauf eingehalten wird. Baumaßnahmen 

innerhalb der Brutzeit erfordern gem. § 67 BNatSchG einen Antrag auf Befrei-

ung vom Verbot gem. § 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG bei der Unteren Natur-

schutzbehörde.

Artenschutz – CEF-Maßnahmen

Sollten Baumfällungen von potenziellen Quartierbäumen für Fledermäuse er-

folgen, ist dieser Verlust vorab durch Ersatzquartiere in Form von Fledermaus-

kästen vorzusehen. Die Fledermauskästen können an geeigneten Bäumen in 

der Umgebung angebracht werden. Die Anbringung der Kästen ist mit der zu-

ständigen Naturschutzbehörde abzustimmen.

Bei Fällungen von Höhlenbäumen entlang der Woltersdorfer Straße sind vor 

einer Fällung Ersatzquartiere für gefährdete oder besonders geschützte Vogel-

arten (z. B. Star, Waldkauz) zu schaffen. Dazu sind entsprechende Nistkästen 

an geeigneten Bäumen im Umfeld anzubringen. Für die Zerstörung einer Nist-

stätte für Star oder Waldkauz sind jeweils drei Ersatzquartiere anzubringen. 

Die Anbringung der Kästen ist mit der zuständigen Naturschutzbehörde abzu-

stimmen.

Textliche Festsetzungen (Fortsetzung)

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch 

Artikel 2 des Gesetzes vom 4. Januar 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 6) geändert worden ist

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung – BauNVO) in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), die durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Januar 2023 (BGBl. 

2023 I Nr. 6) geändert worden ist

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts (Planzeichenverordnung – 

PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 

1802) geändert worden ist

Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. November 2018 (GVBl.I/18, [Nr. 

39]) zuletzt geändert durch Gesetz vom 9. Februar 2021 (GVBI.l/21, [Nr. 5])

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz – BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I 

S. 2542), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 8. Dezember 2022 geändert worden ist

Brandenburgisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (Brandenburgisches 

Naturschutzausführungsgesetz – BbgNatSchAG) vom 21. Januar 2013 (GVBl.I/13, [Nr. 3], S., ber. GVBl.I/13 [Nr. 21]) 

zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 25. September 2020 (GVBl.I/20, [Nr. 28])

Rechtsgrundlagen

Planzeichenerklärung Planzeichenerklärung (Fortsetzung)
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Anlage 3 Anlagenschallquellen im Tageszeitverlauf

Stundenwerte der Schallleistungspegel in dB(A) 

Name 0-1

Uhr

dB(A)

1-2

Uhr

dB(A)

2-3

Uhr

dB(A)

3-4

Uhr

dB(A)

4-5

Uhr

dB(A)

5-6

Uhr

dB(A)

6-7

Uhr

dB(A)

7-8

Uhr

dB(A)

8-9

Uhr

dB(A)

9-10

Uhr

dB(A)

10-11

Uhr

dB(A)

11-12

Uhr

dB(A)

12-13

Uhr

dB(A)

13-14

Uhr

dB(A)

14-15

Uhr

dB(A)

15-16

Uhr

dB(A)

16-17

Uhr

dB(A)

17-18

Uhr

dB(A)

18-19

Uhr

dB(A)

19-20

Uhr

dB(A)

20-21

Uhr

dB(A)

21-22

Uhr

dB(A)

22-23

Uhr

dB(A)

23-24

Uhr

dB(A)

Anlieferung (Lkw) 84,0 84,0

Parkplatz Bring& Holverkehr 88,5 88,5

Parkplatz Lehrer+ Musikschule 87,9 87,9 87,9 87,9 88,8 88,8

TGA 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0
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Anlage 4 Immissionsorttabelle | Beurteilung nach TA Lärm

Beurteilungspegel
Schulanlagenlärm

Immissionsort Nutzung SW HR RW,T

dB(A)

RW,T,max

dB(A)

LrT

dB(A)

LT,max

dB(A)

LrT,diff

dB

LT,max,diff

dB

Flurstück 646 (Baugrenze) WA EG 55 85 34 65 --- ---

1.OG 55 85 34 65 --- ---

Fürstenwalder Weg 22 WA EG SW 55 85 40 57 --- ---

1.OG 55 85 40 58 --- ---

Fürstenwalder Weg 26 WA EG SW 55 85 38 67 --- ---

1.OG 55 85 38 67 --- ---

Prager Straße 52 WA EG O 55 85 26 51 --- ---

1.OG 55 85 26 51 --- ---

Prager Straße 52A WA EG O 55 85 25 51 --- ---

1.OG 55 85 25 51 --- ---

Prager Straße 54 WA EG O 55 85 25 51 --- ---

1.OG 55 85 25 50 --- ---

Ulmer Straße 21 WA EG N 55 85 28 57 --- ---

1.OG 55 85 28 57 --- ---

Ulmer Straße 21 WA EG O 55 85 31 59 --- ---

1.OG 55 85 31 58 --- ---

Ulmer Straße 21 (Baugrenze)
A

WA EG N 55 85 29 58 --- ---

1.OG 55 85 30 58 --- ---

Ulmer Straße 21 (Baugrenze)
B

WA EG O 55 85 31 59 --- ---

1.OG 55 85 31 59 --- ---

Wittstockstraße 46 WA EG O 55 85 32 58 --- ---
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Beurteilungspegel
Schulanlagenlärm

Immissionsort Nutzung SW HR RW,T

dB(A)

RW,T,max

dB(A)

LrT

dB(A)

LT,max

dB(A)

LrT,diff

dB

LT,max,diff

dB

Wittstockstraße 46
(Baugrenze)

WA EG O 55 85 31 60 --- ---

1.OG 55 85 32 61 --- ---

Woltersdorfer Straße 36 WA EG SW 55 85 39 70 --- ---

1.OG 55 85 39 70 --- ---
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Beurteilungspegel
Schulanlagenlärm

Legende

Immissionsort Name des Immissionsorts
Nutzung Gebietsnutzung
SW Stockwerk
HR Richtung
RW,T dB(A) Richtwert Tag
RW,T,max dB(A) Richtwert Maximalpegel Tag
LrT dB(A) Beurteilungspegel Tag
LT,max dB(A) Maximalpegel Tag
LrT,diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LrT
LT,max,diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LT,max
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Anlage 5 Sportanlagenschallquellen im Tageszeitverlauf | Vollauslastung der Sportanlagen

Stundenwerte der Schallleistungspegel in dB(A) 

Name 0-1

Uhr

dB(A)

1-2

Uhr

dB(A)

2-3

Uhr

dB(A)

3-4

Uhr

dB(A)

4-5

Uhr

dB(A)

5-6

Uhr

dB(A)

6-7

Uhr

dB(A)

7-8

Uhr

dB(A)

8-9

Uhr

dB(A)

9-10

Uhr

dB(A)

10-11

Uhr

dB(A)

11-12

Uhr

dB(A)

12-13

Uhr

dB(A)

13-14

Uhr

dB(A)

14-15

Uhr

dB(A)

15-16

Uhr

dB(A)

16-17

Uhr

dB(A)

17-18

Uhr

dB(A)

18-19

Uhr

dB(A)

19-20

Uhr

dB(A)

20-21

Uhr

dB(A)

21-22

Uhr

dB(A)

22-23

Uhr

dB(A)

23-24

Uhr

dB(A)

Parkplatz Sporthalle 88,8 88,8 88,8 88,8 88,8 88,8 88,8 88,8 88,8 88,8 88,8 88,8 88,8 88,8 88,8

Basketball 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0

Freispielfläche 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0

Sporthalle-Dach 56,9 56,9 56,9 56,9 56,9 56,9 56,9 56,9 56,9 56,9 56,9 56,9 56,9 56,9 56,9

Sporthalle-Fassade Nord-Ost 53,3 53,3 53,3 53,3 53,3 53,3 53,3 53,3 53,3 53,3 53,3 53,3 53,3 53,3 53,3

Sporthalle-Fassade Nord-West 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0

Sporthalle-Fassade Süd-Ost 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0

Sporthalle-Fenster Nord-Ost 94,4 94,4 94,4 94,4 94,4 94,4 94,4 94,4 94,4 94,4 94,4 94,4 94,4 94,4 94,4

Sporthalle-Fenster Nord-West 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5

Sporthalle-Fenster Süd-Ost 91,7 91,7 91,7 91,7 91,7 91,7 91,7 91,7 91,7 91,7 91,7 91,7 91,7 91,7 91,7
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Beurteilungspegel
Sportanlagenlärm

Immissionsort Nutzung SW HR RW,Mo

dB(A)

RW,Mi

dB(A)

RW,Mo,max

dB(A)

RW,Mi,max

dB(A)

LrMo

dB(A)

LrMi

dB(A)

LMo,max

dB(A)

LMi,max

dB(A)

LrMo,diff

dB

LrMi,diff

dB

LMo,max,diff

dB

Flurstück 646 (Baugrenze) WA EG 50 55 80 85 55 55 59 65 5 --- ---

1.OG 50 55 80 85 56 56 60 65 6 1 ---

Fürstenwalder Weg 22 WA EG SW 50 55 80 85 49 49 54 57 --- --- ---

1.OG 50 55 80 85 51 50 54 58 1 --- ---

Fürstenwalder Weg 26 WA EG SW 50 55 80 85 54 53 60 67 4 --- ---

1.OG 50 55 80 85 54 54 60 67 4 --- ---

Prager Straße 52 WA EG O 50 55 80 85 43 43 51 51 --- --- ---

1.OG 50 55 80 85 44 44 51 51 --- --- ---

Prager Straße 52A WA EG O 50 55 80 85 43 43 51 51 --- --- ---

1.OG 50 55 80 85 44 44 51 51 --- --- ---

Prager Straße 54 WA EG O 50 55 80 85 43 43 51 51 --- --- ---

1.OG 50 55 80 85 43 43 51 51 --- --- ---

Ulmer Straße 21 WA EG N 50 55 80 85 49 49 56 57 --- --- ---

1.OG 50 55 80 85 50 50 57 57 --- --- ---

Ulmer Straße 21 WA EG O 50 55 80 85 47 47 46 59 --- --- ---

1.OG 50 55 80 85 48 48 45 58 --- --- ---

Ulmer Straße 21 (Baugrenze) A WA EG N 50 55 80 85 51 51 57 58 1 --- ---

1.OG 50 55 80 85 51 51 58 58 1 --- ---

Ulmer Straße 21 (Baugrenze) B WA EG O 50 55 80 85 50 50 56 59 --- --- ---

1.OG 50 55 80 85 51 51 57 59 1 --- ---

Wittstockstraße 46 WA EG O 50 55 80 85 51 51 56 58 1 --- ---

Wittstockstraße 46
(Baugrenze)

WA EG O 50 55 80 85 54 54 55 60 4 --- ---

SoundPLAN 9.0
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Beurteilungspegel
Sportanlagenlärm

Immissionsort Nutzung SW HR RW,Mo

dB(A)

RW,Mi

dB(A)

RW,Mo,max

dB(A)

RW,Mi,max

dB(A)

LrMo

dB(A)

LrMi

dB(A)

LMo,max

dB(A)

LMi,max

dB(A)

LrMo,diff

dB

LrMi,diff

dB

LMo,max,diff

dB

1.OG 50 55 80 85 54 54 56 61 4 --- ---

Woltersdorfer Straße 36 WA EG SW 50 55 80 85 53 53 68 70 3 --- ---

1.OG 50 55 80 85 54 54 67 70 4 --- ---
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Beurteilungspegel
Sportanlagenlärm

Legende

Immissionsort Name des Immissionsorts
Nutzung Gebietsnutzung
SW Stockwerk
HR Richtung
RW,Mo dB(A) Richtwert morgens
RW,Mi dB(A) Richtwert mittags
RW,Mo,max dB(A) Richtwert Maximalpegel Ruhezeit morgens
RW,Mi,max dB(A) Richtwert Maximalpegel Ruhezeit mittags
LrMo dB(A) Beurteilungspegel morgens
LrMi dB(A) Beurteilungspegel mittags
LMo,max dB(A) Maximalpegel Ruhezeit morgens
LMi,max dB(A) Maximalpegel Ruhezeit mittags
LrMo,diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LrMo
LrMi,diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LrMi
LMo,max,diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LMo,max
LMi,max,diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LMi,max
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